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 Beschlussvorlage 
 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Haupt- und Finanzausschuss 
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Bezeichnung des TOP 
 

Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Kamen 
 
 
Fachbereichsleiter/in Dezernent  Bürgermeister Datum 
 
 

   

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beschließt die als Anlage beigefügte "Zehnte Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreini-
gungs- und Gebührensatzung) der Stadt Kamen" und billigt gleichzeitig die dieser Satzung 
zugrunde liegende Gebührenbedarfsberechnung. 
 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
 
A. Anpassung der Gebührensätze 
 
Die Sätze für die Straßenreinigungsgebühren sind aufgrund  
 
 -  einer Unterdeckung in der Betriebsabrechnung des Jahres 2000, 
 -  höherer Vergütungen für das Reinigungsunternehmen, 
 -  höher anzusetzender kalkulatorischer Zinsen nach Ankauf einer neuen 
              Kleinkehrmaschine sowie 
 -  höher anzusetzender Sachkosten im Arbeitsplatzbereich 
 
für das Jahr 2002 zur Deckung der betriebsbedingten Kosten nach § 6 Abs. 2 Kommunal-
abgabengesetz (KAG) anzuheben. 
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Zur Begründung im Einzelnen: 
 
 
1. Unterdeckung/Betriebsabrechnung 2000 
 
Nach einer Änderung des § 6 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes NW – KAG NW – 
sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 
drei Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes aus-
geglichen werden. Maßgebend für die Feststellung eines Überschusses oder Fehlbetrages 
ist jeweils das Betriebsergebnis (Betriebsabrechnung) des Veranlagungszeitraumes. Diese 
Rechtsänderung gilt ab dem Kalkulationszeitraum 1999.  
 
Nach der Betriebsabrechnung für den Unterabschnitt 675 – Straßenreinigung – (siehe hierzu 
Beschlussvorlage BV Nr. 186/2001 zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 
20.9.01) ergab sich für den Abrechnungszeitraum 2000 eine Kostenunterdeckung in Höhe 
von 3.051 DM/1.560 Euro. Diese Unterdeckung wurde entsprechend der geänderten Rechts-
lage als Verlustvortrag in die Kalkulation des Jahres 2002 eingestellt.  
 
 
2. Anhebung der Unternehmervergütungen 
 
Die Unternehmervergütungen für die durchzuführende Straßenreinigung sind nach den ver-
traglichen Regelungen anzupassen, wenn sich das Lohn- und Preisgefüge nach Ablauf eines 
Jahres wesentlich geändert hat. Als eine wesentliche Änderung ist eine Erhöhung oder Ver-
minderung des vom Statistischen Bundesamtes festgestellten Preisindexes für die Lebens-
haltungskosten von mehr als 4 % anzusehen. Auf der Grundlage dieser Preisgleitklausel 
erfolgte zuletzt eine Anpassung im Jahr 1998 mit Wirkung vom 1.1.1999. Nach der aktuellen 
Entwicklung des Preisindexes ist für das Jahr 2002 eine Erhöhung der Unternehmervergü-
tungen von 5,56 % vorzunehmen. Ein entsprechender Antrag des Reinigungsunternehmens 
liegt vor. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich höhere Unternehmerkosten in Höhe von rd. 
15.000 DM/7.670 Euro. 
 
 
3. Höhere kalkulatorische Zinsen nach Anschaffung einer neuen Kehrmaschine 
 
Die zur Zeit am Baubetriebshof auch für Zwecke der Straßenreinigung im Einsatz befindliche 
Kleinkehrmaschine des Typs RAVO 5002 SIH ist seit 1995 in Betrieb (9.900 Betriebs-
stunden bis Ende des Jahres 2000). In den vergangenen Jahren war aufgrund der hohen 
Reparaturbedürftigkeit des Öfteren eine Ersatzgestellung durch die Firma Welge erforderlich, 
um die Reinigung insbesondere im Innenstadtbereich satzungsgemäß durchführen zu kön-
nen. Hierdurch entstanden zusätzliche Reinigungskosten. Für das Jahr 2002 ist aus diesem 
Grunde der Erwerb einer Saug-Kehrmaschine als Ersatzbeschaffung für die obige Kehrma-
schine vorgesehen. Im Haushaltsplan des Jahres 2002 wurde dafür im Vermögenshaushalt 
unter Hhst. 675.000.93500 ein Betrag in Höhe von 148.000 Euro bereitgestellt. 
 
Da die Anschaffung der neuen Kehrmaschine erst im Laufe des Jahres 2002 erfolgt, wurde 
die kalkulatorische Abschreibung jeweils zur Hälfte von der alten Kehrmaschine und zur Hälf-
te von der neuen Kehrmaschine vorgenommen. Die so errechneten Beträge weichen von 
dem Ansatz des Jahres 2001 nur unwesentlich ab. Es erhöht sich jedoch die kalkula-torische 
Verzinsung, da der der Verzinsung zugrunde liegende Restbuchwert der neuen Kehrmaschi-
ne im Jahr 2002 in Höhe des gesamten Anschaffungspreises besteht und für ein halbes Jahr 
berechnet wird. Die Verzinsung wird erst in den Folgejahren nach erfolgter Abschreibung 
und Ansetzung eines geringeren Restbuchwertes niedriger ausfallen.  
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Insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr höhere kalkulatorische Kosten von 7.120 DM/  
3.640 Euro zu veranschlagen. 
 
 
4. Höhere Sachkosten 
 
Zu den Kosten eines Arbeitsplatzes gehören neben den allgemeinen Personalkosten auch 
die Sachkosten eines Arbeitsplatzes (mit oder ohne Technikunterstützung) sowie die Ge-
meinkosten. Entsprechend einem Gutachten der KGSt wurden die anteiligen Personal-
ausgaben für die einzelnen Mitarbeiter/-innen im Aufgabenbereich der Straßenreinigung 
(Fachbereich Innerer Service, Recht und Ordnung sowie Baubetriebshof) wie folgt ermittelt: 
 
Personalkosten/Beamte Angestellte    35.900 Euro 
 
davon 10 % für Sachkosten       3.590 Euro 
und 20.000 DM je Arbeitsplatz mit Technikunterstützung 
(anteilig 0,705 Stellen)       7.210 Euro 
 
Die errechneten Sachkosten und Gemeinkosten für die Arbeitsplätze mit Technikunter-
stützung in Höhe von 10.800 Euro wurden der Haushaltsstelle SN 02 – Sächliche Verwal-
tungsausgaben – zugeschlagen. 
Gegenüber dem Jahr 2001 ergeben sich bei den sächlichen Verwaltungsausgaben insge-
samt Mehrbeträge in Höhe von 25.500 DM/13.000 Euro. 
 
Nach der Gebührenkalkulation des Jahres 2002 ergibt sich nach Abzug des Gemeinde-
anteiles (15 %) ein durch Gebühren zu deckender Bedarf (einschl. Verlustvortrag) in Höhe 
von 401.446 Euro (Vorjahr = 756.196 DM/386.637 Euro). Mit den derzeitigen Gebühren-
sätzen werden für das Jahr 2002 nur Gebühreneinnahmen in Höhe von 387.072 Euro erzielt. 
Um den Gebührenbedarf des Jahres 2002 decken zu können, ist eine Anhebung der Gebüh-
rensätze wie folgt erforderlich: 
 
     Neu  Bisher   Veränderung 
     (2002)  (2001)   (%) 
     Euro  Euro/DM  
 
 
Reinigungsklasse 1   3,19  3,07 / 6,00  + 3,9 
(Fußgängergeschäftsstraße)  
 
Reinigungsklasse 2   2,35  2,27 / 4,44  + 3,5 
(Anliegerstraße) 
 
Reinigungsklasse 3   2,19  2,11 / 4,13  + 3,7 
(Innerörtliche Straße) 
 
Reinigungsklasse 4   1,85  1,79 / 3,50  + 3,3 
(Überörtliche Straße) 
 
Da bereits die Unterdeckung des Jahres 1999 in Höhe von 20.627 DM/10.546 Euro für das 
Jahr 2001 gebührenansteigend wirkte, werden die Kostensteigerungen des Jahres 2002 
durch eine nur zu veranschlagende Unterdeckung des Jahres 2000 in Höhe von  
3.051 DM/1.560 Euro teilweise abgefedert. Es kommt somit nur zu einer Anhebung von ca. 
3,6 %. 
 
Mit den vorgenannten neuen Gebührensätzen ergeben sich Gebühreneinnahmen für das 
Jahr 2002 in Höhe von 401.309 Euro (= Kostendeckungsgrad 99,97 %). 
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B. Änderung des Straßenverzeichnisses 
 
Das Straßenverzeichnis – Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren – ist aufgrund von weiteren fertiggestellten Straßen bzw. im 
Jahr 2002 noch fertig zu stellenden Straßen zu ändern bzw. zu ergänzen. 
 
Es wird vorgeschlagen, die Fahrbahnreinigung einschl. Winterdienst der Straßen „Am Holze“ 
(Me) und Elisabeth-Selbert-Straße (Ka) den Anliegern zu übertragen (Teil A des Straßen-
verzeichnisses). Es handelt sich hierbei um Bereiche, die verkehrsberuhigt ausgebaut wer-
den. Eine Übertragung der Reinigungspflicht gem. § 4 StrReinG ist in diesen Bereichen unter 
Berücksichtigung der Verkehrsverhältnisse zumutbar. 
 
In den Teil B des Straßenverzeichnisses – Fahrbahnreinigung und Winterdienst durch die 
Stadt – sollen die Felix-Wankel-Straße (HW) und die Nikolaus-Otto-Straße (HW) aufge-
nommen werden. Es handelt sich hierbei um Straßen im Gewerbegebiet Königsborn 2/5 in 
Kamen-Heeren-Werve. Eine Reinigung durch die Stadt erscheint hier sinnvoll und zweck-
mäßig, da die umliegenden Straßen auch im Reinigungsplan der Stadt enthalten sind. Auch 
stehen in diesen Straßenbereichen die Verkehrsverhältnisse einer Übertragung auf die An-
lieger entgegen. 
 
Anlagen (Gebührenbedarfsberechnung mit Erläuterungen und Satzungsentwurf) 
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